
– 320 E Esn LG 1 – 1. Bitte ergänzen– 
 

7. Änderung 

 

Vorbemerkung 

 
 
[…] 

 
 

 

Aus diesem Grund ergeht – im Umlaufverfahren – folgender 

 
Beschluss 

 

gemäß § 21 e Abs. 3 GVG 

 
 

Die XII. große Strafkammer übernimmt die nächsten drei ab dem 26.03.2025 einge-
henden Schwurhaftsachen ohne Anrechnung im Schwurhaftturnus. Es findet eine An-
rechnung auf den allgemeinen Turnus mit entsprechender Wertigkeit statt.  
 

 

Essen, den 25.03.2025 

gez. Unterschriften 


